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1. TERRAIN 

1.1 Massgebendes Terrain 

Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser infolge früherer Abgrabungen und 
Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürlichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus 
planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder im 
Baubewilligungsverfahren abweichend festgelegt werden. 

Die Feststellung des massgebenden Terrains kann gelegentlich schwierig sein. In unklaren Situationen braucht es unter 
Umständen einen Feststellungsentscheid; die zuständige Behörde wird in der Regel einen auf das umgebende natürli-
che Terrain abgestimmten Geländeverlauf ermitteln und festlegen.  

Eine vom natürlich gewachsenen Geländeverlauf abweichende Festlegung des massgebenden Terrains kann insbe-
sondere wegen der Hochwassergefahr, einer Gefährdung des Grundwassers oder aus Gründen der Siedlungsentwäs-
serung zweckmässig sein.  

 
2. GEBÄUDE  

2.1 Gebäude 

Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste Überdachung und in der 
Regel weitere Abschlüsse aufweisen.  

Die Gebäude weisen eine festgelegte Mindestgrösse auf, die mit Höhenmassen, Längenmassen und Gebäudeflächen-
massen umschrieben werden kann. 

2.2 Kleinbauten 

Kleinbauten sind freistehende Gebäude, die in ihren Dimensionen die zulässigen Masse nicht überschreiten und die nur 
Nebennutzflächen enthalten. 

Kleinbauten sind beispielsweise Garagen, Geräteschuppen, Garten- und Gewächshäuser, Pavillons; sie dürfen die zu-
lässigen Masse beispielsweise bezüglich Fassadenhöhe und Gebäudelänge nicht überschreiten.  

Nebennutzflächen (NNF) sind in der Norm SIA 416 definiert (vgl. Anhang). 

2.3 Anbauten 
Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaut, überschreiten in ihren Dimensionen die zulässigen Mas-
se nicht und enthalten nur Nebennutzflächen. 

Anbauten überschreiten mindestens eines der zulässigen Masse für vorspringende Gebäudeteile. 

Figur 2.1 – 2.3 Gebäude, Anbauten und Kleinbauten 
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2.4 Unterirdische Bauten 

Unterirdische Bauten sind Gebäude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Geländer und Brüstungen, voll-
ständig unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefer gelegten Terrain liegen.  

Unter Geländer und Brüstungen werden Konstruktionen verstanden, welche dem Schutz der Zugänge dienen. 

2.5 Unterniveaubauten 

Unterniveaubauten sind Gebäude, die höchstens bis zum zulässigen Mass über das massgebende, respektive über das 
tiefer gelegte Terrain hinausragen.  

Das höchst zulässige Mass kann für den Fassadenteil, der am meisten über das Terrain hinausragt, festgelegt werden 
oder für das Durchschnittsmass. 

Mit den unterschiedlichen Definitionen für unterirdische Bauten und Unterniveaubauten wird ermöglicht, bei Bedarf un-
terschiedliche Grenzabstandsvorschriften zu erlassen.  

Das massgebende Terrain wird bei unterirdischen Bauten und Unterniveaubauten nur in den Fassadenfluchten betrach-
tet. 

 

 
 

Figur 2.4 und 2.5 Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten 
 
 
3. GEBÄUDETEILE 

3.1 Fassadenflucht 

Die Fassadenflucht ist die Mantelfläche, gebildet aus den lotrechten Geraden durch die äussersten Punkte des Baukör-
pers über dem massgebenden Terrain: Vorspringende und unbedeutend rückspringende Gebäudeteile werden nicht be-
rücksichtigt. 

Die Fassadenflucht stellt zum Beispiel bei unbedeutend zurückversetzten Gebäudeteilen die imaginäre Weiterführung 
der Fassade dar. 

Die Fassadenflucht dient zur Bestimmung der Fassadenlinie sowie zur Definition des Attikageschosses. 
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3.2 Fassadenlinie 

Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain.  

Die Fassadenlinie dient als Hilfsgrösse zur Bestimmung der Höhenmasse von Gebäuden und der Untergeschosse so-
wie zur Definition der Überbauungsziffer. 

Die Fassadenlinie besteht aus Fassadenabschnitten, insbesondere aus Geraden, Kreisbogen usw. 

3.3 Projizierte Fassadenlinie 

Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die Ebene der amtlichen Vermessung. 

Die projizierte Fassadenlinie dient als Hilfsgrösse zur Bestimmung der Abstände (Grenz- und Gebäudeabstand) sowie 
der Gebäudelänge und Gebäudebreite. 

 

 
Figur 3.3 Projizierte Fassadenlinie 
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Figur 3.1 – 3.3 Fassadenflucht und Fassadenlinie 
 
3.4 Vorspringende Gebäudeteile 

Vorspringende Gebäudeteile ragen höchstens bis zum zulässigen Mass (für die Tiefe) über die Fassadenflucht hinaus 
und dürfen - mit Ausnahme der Dachvorsprünge - das zulässige Mass (für die Breite), beziehungsweise den zulässigen 
Anteil bezüglich des zugehörigen Fassadenabschnitts, nicht überschreiten.  

Vorspringende Gebäudeteile sind beispielsweise Erker, Vordächer, Aussentreppen, Balkone. 

Ragen sie über das zulässige Mass hinaus oder überschreiten sie das auf den zugehörigen Fassadenabschnitt bezoge-
ne Mass, dann gelten sie als Teile des Gebäudes (z.B. vorspringendes geschlossenes Treppenhaus, Wintergarten, 
grösserer Erker, Balkon) oder als Anbaute (z.B. Geräteschopf). 
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Figur 3.4 Vorspringende Gebäudeteile (Schnitt und Seitenansicht) 

3.5 Rückspringende Gebäudeteile 

Rückspringende Gebäudeteile sind gegenüber der Hauptfassade zurückversetzt. 

Rückspringende Gebäudeteile sind beispielsweise innenliegende Balkone, Arkaden, zurückversetzte Eingänge. 

Rückspringende Gebäudeteile gelten als unbedeutend, wenn sie nur bis zum zulässigen Mass für die Tiefe gegenüber 
der Fassadenflucht zurückversetzt sind und das zulässige Mass (für die Breite), beziehungsweise den zulässigen Anteil 
bezüglich des zugehörigen Fassadenabschnitts, nicht überschreiten. 
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Figur 3.5 Rückspringende und unbedeutend rückspringende Gebäudeteile 
 
 
4. LÄNGENBEGRIFFE, LÄNGENMASSE  

4.1 Gebäudelänge 

Die Gebäudelänge ist die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte Fassadenlinie umfasst. 

4.2 Gebäudebreite 

Die Gebäudebreite ist die kürzere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte Fassadenlinie umfasst. 

Die Gebäudelänge und Gebäudebreite dienen der Dimensionierung von Gebäuden und werden für jedes Gebäude se-
parat bestimmt, insbesondere auch für Anbauten. 

 
Figur 4.1 und 4.2 Gebäudelänge und Gebäudebreite 
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5. HÖHENBEGRIFFE, HÖHENMASSE 
Die Begriffe betreffend der Höhe von Punkten, Linien und Bauten dienen der Dimensionierung der Bauten in ihrer dritten 
Dimension bzw. als Hilfsgrösse zur Festlegung von Niveaus bestimmter Gebäudepunkte und Geschossen. 

5.1 Gesamthöhe 

Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lot-
recht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain.  

Bei den höchsten Punkten der Dachkonstruktion handelt es sich bei Giebeldächern um die Firsthöhe, bei Flachdächern 
um die Dachfläche, beziehungsweise um den Dachflächenbereich über dem tiefstgelegenen Teil des massgebenden 
Terrains. 

Technisch bedingte Dachaufbauten wie Kamine, Lüftungsanlagen usw. können den höchsten Punkt der Dachkonstrukti-
on überragen, dürfen aber in ihren Abmessungen das zulässige Mass nicht überschreiten.  

Wo auf Regelungen der Gesamthöhe verzichtet wird, sind in der Regel Bestimmungen über die Dachgestaltung erfor-
derlich. 

Bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der Situation gestaffelt sind, wird die Gesamthöhe für jeden Gebäudeteil separat 
ermittelt. 

 
 

 
Figur 5.1 Gesamthöhe 
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5.2 Fassadenhöhe 

Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante 
der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie.  

Bei Flachdachbauten wird die Fassadenhöhe bis zur Oberkante der Brüstung gemessen, es sei denn, die Brüstung ist 
um ein festgelegtes Mass gegenüber der Fassadenflucht zurückversetzt. Als Brüstungen gelten auch durchbrochene 
Abschlüsse, wie Geländerkonstruktionen. 

Das zulässige Mass der Fassadenhöhe kann für traufseitige- und giebelseitige Fassaden sowie für berg- und talseitige 
Fassaden unterschiedlich festgelegt werden. 

Die Fassadenhöhe dient der Begrenzung des Masses, in dem Fassaden ohne Abgrabungen in Erscheinung treten dür-
fen und hat vor allem in stark geneigtem Gelände ihre Bedeutung. Wenn die talseitige Fassade bezüglich der Höhe, mit 
der sie in Erscheinung tritt, auch mit Berücksichtigung von Abgrabungen begrenzt werden soll, erfordert dies eine zu-
sätzliche Regelung. Zur Definition der Höhe eines Gebäudes eignet sich die Fassadenhöhe in vielen Fällen weniger gut 
als die Gesamthöhe. 

 

 
Figur 5.2 Fassadenhöhe 
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Die Fassadenhöhe wird bemessen bis zur Oberkante der Dachkonstruktion ohne Dachhaut und darf deshalb nicht ver-
wechselt werden mit der Profilierungshöhe, welche in der Regel die Oberkante der Dachfläche markiert. 

Dachaufbauten sind Bauteile, welche die Dachfläche höchstens um das festgelegte Mass gegen aussen durchbrechen. 
Überschreiten sie dieses Mass, so handelt es sich beispielsweise um Giebelfassaden, Frontfassaden (bei Tonnendä-
chern) oder überbreite Dachdurchbrüche, die bei der Bemessung der Fassadenhöhe miteinbezogen werden müssen. 

5.3 Kniestockhöhe 

Die Kniestockhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbodens im Rohbau und der 
Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion. 

Die Kniestockhöhe dient als Hilfsgrösse zur Definition des Dachgeschosses. 
 

 
Figur 5.3 Kniestockhöhe 

 

5.4 Lichte Höhe 

Die lichte Höhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und der Unterkante der fertigen 
Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nutzbarkeit eines Geschosses durch die Balkenlage bestimmt wird. 

Die lichte Höhe dient als Hilfsgrösse zur Definition von wohnhygienischen und arbeitsphysiologischen Mindestanforde-
rungen.  

Einzelne sichtbare Balken mindern beispielsweise die Nutzbarkeit der Raumhöhe noch nicht. 
 

 

Figur 5.4 Lichte Höhe 
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6. GESCHOSSE 
Begriffe und Festlegungen betreffend Geschosse dienen der Differenzierung verschiedener Bauzonen und der Rege-
lungen in Sondernutzungsplänen. 

6.1 Vollgeschosse 

Vollgeschosse sind alle Geschosse von Gebäuden ausser Unter-, Dach- und Attikageschosse. 

Bei zusammengebauten Gebäuden und bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der Situation gestaffelt sind, wird die 
Vollgeschosszahl für jeden Gebäudeteil bzw. für jedes Gebäude separat ermittelt.  

 
 

 

Figur 6.1 Geschosse und Geschosszahl 
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6.2 Untergeschosse 

Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens, gemessen in der Fassadenflucht,  im 
Mittel höchstens bis zum zulässigen Mass über die Fassadenlinie hinausragt.  

Untergeschosse können höchstens bis zum zulässigen Mass für vorspringende Gebäudeteile über die Fassadenlinie 
hinausragen. Ragen sie darüber hinaus, dann handelt es sich um Unterniveaubauten oder um unterirdische Bauten. 

 
 

 
 

 
Figur 6.2 Untergeschosse 

 

6.3 Dachgeschosse 

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhöhen das zulässige Mass nicht überschreiten. 

Wo asymetrische Giebeldächer oder Pultdächer zulässig sind, können für die Definition des Dachgeschosses kleine und 
grosse Kniestockhöhenbezeichnet werden. 

Die Dachfläche darf nur bis zum zulässigen Mass (für die Breite) durch Dachaufbauten durchbrochen werden. Wird die-
ses Mass überschritten, zählt das Geschoss als Vollgeschoss. 
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Figur 6.3 Dachgeschosse 

6.4 Attikageschosse 

Attikageschosse sind auf Flachdächern aufgesetzte, zusätzliche Geschosse. Das Attikageschoss muss bei mindestens 
einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden Geschoss um ein festgelegtes Mass zurückversetzt sein. 

Attikageschosse können dank dieser Definition, insbesondere in Hanglagen auf der Bergseite und auf weiteren Seiten, 
auch direkt auf die Fassadenfluchten des darunter liegenden Geschosses gebaut werden.  

Diese Definition ermöglicht, dass in bestimmten Regionen, Gemeinden, Gebieten oder Zonen festgelegt werden kann, 
dass das Attikageschoss jeweils auf der talseitigen, auf der längeren oder bezogen auf mehrere Fassadenfluchten ge-
genüber dem darunter liegenden Geschoss zurückversetzt sein muss. 
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Figur 6.4 Attikageschosse 
 
 
7. ABSTÄNDE UND ABSTANDSBEREICHE 
Die Abstände dienen insbesondere der gegenseitigen Anordnung von Bauten und Anlagen, der Wohn- und Arbeitshy-
giene sowie dem Schutz natürlicher Elemente und Gegebenheiten (Ufer, Waldränder). 

7.1 Grenzabstand 

Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzellengrenze. 

Wo grosse und kleine Grenzabstände bestehen oder Mehrlängenzuschläge gelten, wird der grosse Grenzabstand senk-
recht zur Fassade gemessen. Gegenüber Gebäudeecken gilt auf jeden Fall der kleine Grenzabstand. 

Der Grenzabstand von Anbauten wird separat gemessen. 
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7.2 Gebäudeabstand 

Der Gebäudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Gebäude.  

7.3 Baulinien 

Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen, insbesondere der Sicherung bestehender und geplanter Anlagen und 
Flächen sowie der baulichen Gestaltung.  

Die Baulinien treten an Stelle der generellen Abstandsvorschriften. 

Die Baulinien beziehen sich auf die projizierten Fassadenlinien. 

Baulinien werden in der Regel im öffentlichen Interesse festgelegt. Diese Abgrenzungen können sich je nach Zweck der 
Baulinien auf alle Bauten und Anlagen oder lediglich auf Gebäude oder Gebäudeteile mit bestimmten Nutzungen oder 
auf bestimmte Geschosse beziehen. 

 

 

Figur 7.1 – 7.3 Abstände und Abstandsbereiche 

 

7.4 Baubereich 

Der Baubereich umfasst den bebaubaren Bereich, der abweichend von Abstandsvorschriften und Baulinien in einem 
Nutzungsplan festgelegt wird.  

Der bebaubare Bereich umfasst jenen Teil der Grundstücksfläche, auf welchem Gebäude erstellt werden dürfen. Er er-
gibt sich aus Abstandsvorschriften und Baulinien. 
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Figur 7.4 bebaubarer Bereich und Baubereich 
 
 
8. NUTZUNGSZIFFERN 
8.1  Anrechenbare Grundstücksfläche 

Zur anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF) gehören die in der entsprechenden Bauzone liegenden Grundstücksflä-
chen bzw. Grundstücksteile.  

Die Flächen der Hauszufahrten werden angerechnet.  

Nicht angerechnet werden die Flächen der Grund-, Grob- und Feinerschliessung. 

 
 
*  Freihalteflächen und Grünflächen, soweit sie Bestandteil der Bauzonen und mit einer entsprechenden Nutzungszif-

fer belegt sind. 
Figur 8.1 Anrechenbare Grundstücksfläche 
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8.2  Geschossflächenziffer 

Die Geschossflächenziffer (GFZ) ist das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen (GF) zur anrechenbaren Grund-
stücksfläche. 

Die Summe aller Geschossflächen besteht aus folgenden Komponenten: 

- Hauptnutzflächen HNF 

- Nebennutzflächen NNF 

- Verkehrsflächen VF 

- Konstruktionsflächen KF 

- Funktionsflächen FF 

Nicht angerechnet werden Flächen, deren lichte Höhe unter einem vom Gesetzgeber vorgegebenen Mindestmass liegt- 

 

 

Geschossflächenziffer=       GFZ=            
     

 

 

Die Geschossflächenziffer ersetzt die Ausnützungsziffer. 

Die Geschossflächenkomponenten sind in Norm SIA 416 definiert (vgl. Anhang). 
 

 

 

 

 

 

Figur 8.2 Geschossflächenziffer 
 

8.3  Baumassenziffer 

Die Baumassenziffer (BMZ) ist das Verhältnis des Bauvolumens über dem massgebenden Terrain (BVm) zur anrechen-
baren Grundstücksfläche.  

∑ GF 

aGSF 

Summe aller Geschossflächen 

anrechenbare Grundstücksfläche 
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Als Bauvolumen über dem massgebenden Terrain gilt das Volumen des Baukörpers in seinen Aussenmassen. 

Die Volumen offener Gebäudeteile, die weniger als zur Hälfte durch Abschlüsse (beispielsweise Wände) umgrenzt sind, 
werden zu einem festgelegten Anteil angerechnet. 
   

Baumassenziffer=                         BMZ=    

 

 

Die Baumassenziffer BMZ wird als Mass für die Volumendichte verwendet und dient als Element zur Festlegung der zo-
nencharakteristischen Bauweise. 

Die BMZ wird primär für Industrie- und Gewerbe- bzw. Arbeitszonen verwendet, kann aber auch für gemischte und 
Wohnzonen eingesetzt werden. 

 

 
Figur 8.3 Baumassenziffer 

 

8.4  Überbauungsziffer 

Die Überbauungsziffer (ÜZ) ist das Verhältnis der anrechenbaren Gebäudefläche (aGbF) zur anrechenbaren Grund-
stücksfläche. 
  

Überbauungsziffer=                                                                                           ÜZ=    

 

Als anrechenbare Gebäudefläche gilt die Fläche innerhalb der projizierten Fassadenlinie. 

 

 

Die Überbauungsziffer ÜZ ist eine Flächenanteilsziffer, welche den durch die Gebäude beanspruchten Teil eines Grund-
stücks beschreibt. 

Bei deren Festlegung spielen visuelle und damit gestalterische Zielsetzungen mit hinein. 

Zur anrechenbaren Gebäudefläche zählen die Flächen von Gebäuden, Kleinbauten, Anbauten sowie die Flächen der 
Teile von Unterniveaubauten, die das massgebende Terrain überragen.  

Bauvolumen über massgebendem Terrain

anrechenbare Grundstücksfläche 
BVm 

aGSF 

aGbF 

aGSF 
anrechenbare Gebäudefläche 

anrechenbare Grundstücksfläche 
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Figur 8.4 Anrechenbare Gebäudefläche 
 

Von Vordächern, die über das zulässige Mass hinausragen, wird die gesamte Fläche zur anrechenbaren Gebäudefläche 
gezählt.  

Die anrechenbare Gebäudefläche darf nicht verwechselt werden mit der Gebäudegrundfläche gemäss Norm SIA 416, 
welche jene Fläche des Grundstücks umfasst, die „von Gebäuden oder Gebäudeteilen durchdrungen wird“. Die Definiti-
on der Gebäudegrundfläche eignet sich wenig für die bau- und planungsrechtlichen Regelungen; es ist deshalb notwen-
dig, im Unterschied dazu die Begriffe der anrechenbaren Gebäudefläche, der Fassadenflucht beziehungsweise der pro-
jizieren Fassadenlinie einzuführen. 
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Anhang: Definitionen aus der Norm SIA 416 

Geschossfläche GF 
Surface de plancher SP 

Die Geschossfläche GF ist die allseitig umschlossene und überdeckte Grund-
rissfläche der zugänglichen Geschosse einschliesslich der Konstruktionsflä-
chen. 

Nicht als Geschossflächen gerechnet werden Flächen von Hohlräumen unter 
dem untersten zugänglichen Geschoss. 

Die Geschossfläche GF gliedert sich in 
- Nettogeschossfläche NGF und 
- Konstruktionsfläche KF. 

Nettogeschossfläche NGF 
Surface de plancher nette SPN 

Die Nettogeschossfläche NGF ist der Teil der Geschossfläche GF zwischen 
den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen. 

Die Nettogeschossfläche NGF gliedert sich in 
- Nutzfläche NF, 
- Verkehrsfläche VF und 
- Funktionsfläche FF. 

Nutzfläche NF 
Surface utile SU 

Die Nutzfläche NF ist der Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher der 
Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im weiteren Sinne dient. 

Die Nutzfläche NF gliedert sich in 
- Hauptnutzfläche HNF und 
- Nebennutzfläche NNF 

Hauptnutzfläche HNF 
Surface utile principale SUP 

Die Hauptnutzfläche HNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher der Zweck-
bestimmung und Nutzung des Gebäudes im engeren Sinn dient. 

Nebennutzfläche NNF 
Surface utile secondaire SUS 

Die Nebennutzfläche NNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher die Haupt-
nutzfläche HNF zur Nutzfläche ergänzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung 
und Nutzung des Gebäudes zu definieren. 

Zu den Nebennutzflächen gehören z. B. im Wohnungsbau 
- Waschküchen 
- Estrich- und Kellerräume, 
- Abstellräume, 
- Fahrzeugeinstellräume, 
- Schutzräume und 
- Kehrichträume. 

Verkehrsfläche VF 
Surface de dégagement SD 

Die Verkehrsfläche VF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher 
ausschliesslich deren Erschliessung dient. 

Zur Verkehrsfläche gehören z. B. im Wohnungsbau die Flächen von ausser-
halb der Wohnung liegenden Korridoren, Eingangshallen, Treppen, Rampen 
und Aufzugsschächten. 

Funktionsfläche FF 
Surface des installations SI 

Die Funktionsfläche FF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, der für 
haustechnische Anlagen zur Verfügung steht. 

Zur Funktionsfläche FF gehören Flächen wie 
- Räume für Haustechnikanlagen, 
- Motorenräume von Aufzugs- und Förderanlagen, 
- Ver- und Entsorgungsschächte, Installationsgeschosse sowie Ver- und Ent-
sorgungskanäle und 
- Tankräume. 
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Konstruktionsfläche KF 
Surface de construction SC 

Die Konstruktionsfläche KF ist die Grundrissfläche der innerhalb der Ge-
schossfläche GF liegenden umschliessenden und innenliegenden Kon-
struktionsbauteile wie Aussen- und Innenwände, Stützen und Brüstungen. 

Einzuschliessen sind die lichten Querschnitte von Schächten und Kaminen 
sowie Tür- und Fensternischen, sofern sie nicht der Nettogeschossfläche 
NGF zugeordnet sind. 

Bauteile wie versetzbare Trennwände und Schrankwände sind keine um-
schliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteile im Sinne dieser 
Norm. 

Die Konstruktionsfläche KF gliedert sich in 
- Konstruktionsfläche tragend KFT und 
- Konstruktionsfläche nichttragend KFN. 

Grundstücksfläche GSF 
Surface de terrain ST 

Das betrachtete Grundstück kann umfassen 
- eine einzelne Parzelle, 
- mehrere Parzellen und 
- Teile einer oder mehrerer Parzellen 

Die Fläche des Grundstücks gliedert sich in 
- Gebäudegrundfläche GGF und 
- Umgebungsfläche UF. 

Umgebungsfläche UF 
Surface des abords SA 

Die Umgebungsfläche UF ist jene Fläche des Grundstücks, die nicht von 
Gebäudeteilen durchdrungen wird. Massgebend sind die Verhältnisse nach 
der Bauausführung. 

Flächen über ganz oder teilweise im Erdreich liegenden Bauten oder Teilen 
von Bauten gelten als Umgebungsfläche, sofern sie bepflanzt, begangen 
oder befahren werden können und mit dem anschliessenden Terrain in 
Verbindung stehen. 

Die Umgebungsfläche gliedert sich in 
- Bearbeitete Umgebungsfläche BUF (Hart- bzw. Grünflächen) und 
- Unbearbeitete Umgebungsfläche UUF. 

 
 
 



Ein wichtiger Schwerpunkt bei der am 6. Dezember 
2004 vom Grossen Rat verabschiedeten und am 
1. November 2005 in Kraft getretenen Totalrevisi-
on der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung 
(KRG/KRVO) bildeten nebst anderem die Bestre-
bungen zur Vereinheitlichung der Vorschriften, 
Definitionen und Messweisen im Bereiche des Bau-
wesens, dies mit dem Ziel, das Baurecht insgesamt 
zu vereinfachen und ein kostengünstigeres Bauen 
zu ermöglichen. In Übereinstimmung mit diesem 
Schwerpunkt wurde die Regierung in Art. 25 Abs. 5 
des neuen KRG beauftragt, in der Raumplanungs-
verordnung Vorschriften über Begriffe und Mess-
weisen der Regelbauweise zu erlassen.
In Ausführung dieser Kompetenz beschloss die Re-
gierung mit RB Nr. 593 vom 23. Mai 2006 den Bei-
tritt des Kantons Graubünden zur „Interkantonalen 
Vereinbarung über die Harmonisierung von Baube-
griffen“ (IVHB), welche am 22. September 2005 von 
der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umwelt-
direktoren - Konferenz (BPUK) verabschiedet wor-
den war und in Kraft tritt, sobald ihr sechs Kantone 
beigetreten sind (vgl. Art. 8 IVHB).
Die Regierung sieht aus verschiedenen Überle-
gungen vor, dass die Umsetzung der IVHB im Kan-
ton Graubünden über Anpassungen der einzelnen 
kommunalen Baugesetze bewerkstelligt werden 
soll. Es ist in diesem Sinne nächstens eine Teilrevi-
sion der kantonalen Raumplanungsverordnung 
(KRVO) geplant, mit welcher  die Gemeinden ver-

pflichtet werden, ihre kommunalen Baugesetze bis 
ca. im Jahre 2020 an die IVHB anzupassen.
Im Interesse der Rechtssicherheit und zur Vermei-
dung von unnötigen und teuren Doppelspurig-
keiten wird den Gemeinden empfohlen, ihre ge-
genwärtigen Bemühungen zur Anpassung ihres 
Baugesetzes an das neue KRG gerade auch dazu zu 
verwenden, die Begriffe und Messweisen der IVHB 
zu übernehmen. Eine entsprechende Vollzugshilfe 
liegt zwischenzeitlich in Form des unter der Feder-
führung der Bündner Vereinigung für Raument-
wicklung (BVR) erarbeiteten neuen Musterbauge-
setzes für Bündner Gemeinden 2007 (MBauG 2007) 
vor (vgl. das entsprechende Dokument unter www.
bvr.ch).
Die IVHB verbietet es den Kantonen resp. Gemein-
den indirekt, das bekannte und altbewährte Instru-
ment der Ausnützungsziffer (AZ) beizubehalten, 
zumal sie für die Definition der Nutzungsdichte an-
dere Ziffern (Geschossflächenziffer, Baumassen-zif-
fer etc.) vorschreibt. Dies empfinden viele Kantone 
und Gemeinden als ungerechtfertigten Eingriff in 
die kantonale resp. kommunale „Instrumenten-
auswahlhoheit“, dies umso mehr, als parallel zur 
IVHB seitens des SIA eine neue Norm 423 mit einer 
schweizweit vereinheitlichten AZ-Definition erar-
beitet wurde. Es ist jedenfalls festzustellen, dass sich 
wegen des in der IVHB vorgesehenen faktischen 
Verbotes zur Beibehaltung des Instrumentes der 
AZ viele Gemeinden mit der Anpassung ihres Bau-

gesetzes an die IVHB äusserst schwer tun. 
Wir empfehlen den betreffenden Gemeinden, ihre 
Baugesetze trotz der erwähnten Bedenken an die 
IVHB anzupassen, notfalls eben unter Beibehal-
tung des Instrumentes der AZ. Es ist nämlich damit 
zu rechnen, dass das Instrument der AZ über kurz 
oder lang ebenfalls als zulässiges Instrument zur 
Definition der Nutzungsdichte in die IVHB einflies-
sen wird, nachdem das Fehlen dieses Instru-ments 
in der jetzigen IVHB-Fassung auch von zahlreichen 
anderen Kantonen sehr bedauert wird. So oder an-
ders lässt sich eine Beibehaltung des Instrumentes 
der AZ trotz ansonsten grundsätzlicher Übernah-
me der IVHB zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch 
deshalb noch verantworten, weil die Frist zur An-
passung der Baugesetze an die IVHB ja ohnehin 
erst im Jahre 2020 definitiv abläuft; selbst wenn 
also die Bestrebungen zur Ergänzung der IVHB 
mit dem Instrument der AZ scheitern sollten, blie-
be noch genügend Zeit, um die AZ zu gegebener 
Zeit durch eine andere Nutzungsziffer zu ersetzen. 
Unabdingbare Voraussetzung für die Beibehaltung 
des Instrumentes der AZ ist aber auf jeden Fall, dass 
dabei die schweizweit vereinheitlichte und ver-
bindliche Definition gemäss neuer SIA-Norm 421 
unverändert übernommen würde.

interkantonale Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)

Ausnutzungsziffer AZ
Die Ausnutzungsziffer AZ ist das Verhältnis der Summe der anrechenbaren Geschossflächen zur  
anrechenbaren Grundstücksfläche. 
Nicht angerechnet werden Flächen, deren lichte Höhe unter einem vom Gesetzgeber vorgegebenen  
Mindestmass liegt sowie die Nebennutzflächen NNF und die Funktionsflächen FF gemäss Norm SIA 416. 
Die anrechenbare Geschossfläche aGF besteht aus folgenden Komponenten: Hauptnutzflächen HNZ,  
Verkehrsflächen VF und Konstruktionsflächen KF. 

   anrechenbaren Geschossflächen    GF
Ausnutzungsziffer = ----------------------------------------------  AZ = ----------
   anrechenbare Grundstücksfläche  aGSF

Stand am 16. Februar 2007 
Amt für Raumentwicklung Graubünden
Cla Semadeni, Amtsleiter

Beiblatt betreffend die
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